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3) Bei grober Fahrlässigkeit wie Diebstahl, Sachbeschädigungen, sexueller Belästigung, etc. kann
der Vorstand das Mitglied per sofort aus dem Verein ausschliessen. Für den entstandenen
Schaden wird das fehlbare Mitglied haftbar gemacht.

III. Organisation

Art. 12 Organe
Die Organe der Sportschützen Giswil sind:
a) die Generalversammlung
b) der Vorstand
c) die Revisionsstelle

Art. 13 Generalversammlung
1) Die Generalversammlung ist das oberste Organ des Vereins.
Die ordentliche Generalversammlung findet in der Regel im 1. Drittel des Jahres statt
und behandelt folgende Geschäfte:
• Begrüssung und Appell
• Wahl der Stimmenzähler
• Genehmigung der Traktandenliste
• Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung
• Genehmigung der Jahresrechnung und des Budgets
• Entgegennahme und Genehmigung des Jahresberichtes und des Schiessberichtes
• Festsetzung der Jahresbeiträge
• Beschlussfassung über Teilnahme an Wettkämpfen und evtl. Beiträge an die Teilnehmer
• Beschlussfassung über die Jahresmeisterschaft
• Genehmigung vom Jahresprogramm
• Mitgliedermutationen
• Wahlen:
a) Vorstand
b) Präsident
c) Revisionsstelle

• Erläuterungen der Schiessvorschriften
• Statutenänderungen
• Beschlussfassung über Neu- und Ersatzanschaffungen ab einem Betrag von

CHF 1’500
• Erledigung der Anträge von Vorstand und Vereinsmitgliedern

2) Anträge an die ordentliche Generalversammlung müssen jeweils bis 10 Tage vor der
Generalversammlung schriftlich dem Präsidenten eingereicht werden. Über andere
Verhandlungsgegenstände kann nicht abgestimmt werden.

3) Ausserordentliche Generalversammlungen können durch den Vorstand oder auf Begehren von
einem Viertel der stimmberechtigten Mitglieder einberufen werden.

4) Eine Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn sie den Mitgliedern durch schriftliche oder
digitale Einladung mindestens drei Wochen vorher unter Bekanntgabe der Traktanden bekannt
gegeben worden ist.
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VI. Anhang

1) gültiges Unterschriftsreglement


